
MARKT MAINLEUS · POSTFACH 28 · 95334 MAINLEUS 

 
 Bankverbindungen 

 
Sparkasse Kulmbach-Kronach 
Volksbank Raiffeisenbank Obermain  
 
Steuernummer: 208/114/50155 
 
 
 

 
 
IBAN: DE98 7715 0000 0000 1898 37 
IBAN: DE38 7706 2139 0002 6436 00 
 

 
 
BIC: BYLADEM1KUB 
BIC: GENODEF1SFF 
 
 
 

Gemeindekasse 
Markt Mainleus 
Fritz-Hornschuch-Platz 4 
95336 Mainleus 
 
Telefon 0 92 29/8 78-23 
Fax 0 92 29/8 78-60 
 
E-Mail gemeindekasse@mainleus.de 
 
Web www.mainleus.de 
 
Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 08:00-12:00 Uhr 
Montag: 14:00-16:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00-17:30 Uhr 
 

 
 
An die  
Bürgerinnen und Bürger  
des Marktes Mainleus 
 
 
 
 
 
 
Bankenfusionen im Gemeindegebiet 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
im Oktober 2025 wurde die Bankenfusion der Raiffeisenbank Thurnauer Land eG zu der VR Bank Oberfranken 
Mitte eG vollzogen.   
 
Im November 2025 erfolgte eine weitere Bankenfusion zwischen der Raiffeisenbank Obermain Nord eG und 
der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG zu der Volksbank Raiffeisenbank Obermain eG.  
 
Da sich durch die zwei Bankenfusionen die Kontodaten (IBAN und BIC) der Kunden der Raiffeisenbank 
Thurnauer Land eG und der Raiffeisenbank Obermain Nord eG geändert haben, werden diese Kunden gebeten, 
die neuen Bankdaten der Gemeindekasse des Marktes Mainleus mitzuteilen. 
 
Bitte füllen Sie hierfür ein neues Sepa-Lastschriftmandat (siehe Rückseite) mit Ihren neuen Bankdaten vollstän-
dig aus und schicken dieses an die Gemeindekasse im Original zurück. Erst mit Vorliegen des Sepa-Lastschrift-
mandats kann der Bankeinzug auch für die Zukunft problemlos durchgeführt werden. 
 
Sollten Sie uns Ihre neuen Bankdaten mittels Sepa-Lastschriftmandat bereits mitgeteilt haben, müssen Sie uns 
kein weiteres Sepa-Lastschriftmandat übermitteln. 
 
Für Rückfragen steht die Gemeindekasse unter der Telefonnummer 09229-87823 gerne zur Verfügung. 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung. 
 
 
Ihre Gemeindekasse  

  

      



 
 
 

Bitte im Original zurückschicken! Erst mit Eingang des Original-Sepa-Lastschriftmandats beim Markt Mainleus ist 
der Bankeinzug mit der neuen Bankverbindung möglich. 

 
   Zahlungsempfänger:                             Markt Mainleus, Fritz-Hornschuch-Platz 4, 95336 Mainleus  
   Gläubiger-Identifikationsnummer:       DE45ZZZ00000050957  
   FAD/Mandatsreferenz:                           wird gesondert mitgeteilt  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Einmalige Forderungen wie z.B. Kanalherstellungsbeiträge etc. werden nicht durch das SEPA-Lastschriftmandat erfasst. 

 

Hinweise: 

Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich/ wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann / können. 
 
 
 Name des Kontoinhabers  
  

 

 Name und Vorname 

Anschrift des Kontoinhabers 
 

    

 Straße   Hausnummer  
 

 

     

 Postleitzahl  
 

 Ort   

   

 Land  

Kreditinstitut  
 

  

 Name und Ort   

Konto  
 

  

 BIC  (Business Identifier Code) 

   

 IBAN (International Bank Account Number) 

Unterschrift(en)  
 

    

 Ort   Datum   

   
   
   
 Unterschrift(en)   

          

 

 
 
 

gilt nur für:  
  

 
    Grundsteuer     Gewerbesteuer       Hundesteuer           Kindergartengebühren 
 
    Mieten / Pachten    Wasser / Kanal       Kleineinleitergebühr          Erbbauzinsen 
 

Bitte beachten Sie:  
Sollte das Konto des Auftraggebers die erforderliche Deckung nicht aufweisen oder wird die Lastschrift auf-
grund sonstiger Gründe seitens des kontoführenden Geldinstituts nicht eingelöst, werden die entstehenden 
Rücklastschriftgebühren dem Schuldner der Forderung belastet. 

 
 

 

 


